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Ortsgemeinde Contwig 
 
 
 
 
 
 

Teiländerung 5 zum Bebauungsplan „Im Stambacher 
Flur, I. und II. Ahnung“ 
 
 vom  
 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.01.1990 (BGBl 1 S. 132), zuletzt geändert am 22.04.1993 (BGBl. 1 S. 
466) 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 
1990 

• Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. 
S. 133) 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 20.07.2009 (BGBl. I S. 2542) 

• Landesgesetz über die nachhaltige Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG) vom 28.09.2005 (GVBl. S. 387) 

• Landesbauordnung (LBauO) für Rheinland-Pfalz vom 24.11.1998 (GVBl. S. 
365), zuletzt geändert durch G. vom 18.06.2019 (GVBl. S. 112)) 

 
 
 

Allgemeines: 
 
Der Bebauungsplan „Im Stambacher Flur, I. und II. Ahnung“ wurde für den Bereich 
des Schulgrundstückes zuletzt durch die Teiländerung 3 geändert. Im Zuge der 
anstehenden Sanierung und Erweiterung der Grundschule Contwig am Standort 
Stambach ist nunmehr eine weitere Änderung erforderlich, die sich lediglich auf das 
Grundstück Plan-Nr. 102/72 der Gemarkung Stambach erstreckt. Ziel und Zweck der 
Planung ist die Verschiebung der Baugrenzen. 
 

 

Entwurf 
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Übersichtslageplan: 
 

 
 
 

Teil I - Änderung der Planzeichnung 
 
Die Änderung der Planzeichnung des Bebauungsplanes erstreckt sich auf das 
Grundstück Plan-Nr. 102/72. Hier wird die Baugrenze neu festgesetzt. Stellplätze, 
Wege und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO können auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden. 
 
 

Zeichenerklärung zur nachfolgenden Planzeichnung, M 1 : 1000 
 
   Grenze des Geltungsbereiches 
 
   Baugrenze 
 
   überbaubare Grundstücksfläche 
 
 
   nicht überbaubare Grundstücksfläche,  
 
 
     - 3 –  Maßangaben in Metern 
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Planzeichnung Änderung 
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Ursprüngliche Planzeichnung gemäß Teiländerung 3  
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Begründung: 
 
 
Die Verbandsgemeinde beabsichtigt die bauliche Erweiterung der Grundschule 
Contwig am Standort Stambach. Zukünftig sollen dort alle Grundschüler 
untergebracht werden, so wie das in den letzten beiden Jahren als Provisorium mit 
einer Containeranlage bereits praktiziert wird. Die erforderlichen Klassen- und 
Schulräume sollen in Massivbauweise an den bisherigen Gebäudekomplex angebaut 
werden. 
 
Um Planungsrecht für das Bauvorhaben zu schaffen, ist er bestehende 
Bebauungsplan „Im Stambacher Flur, I. und II. Ahnung“ in der Fassung der 
Teiländerung 3 vom 09.02.2009 zu ändern. Die Änderung erstreckt sich auf die 
Festsetzung der überbaubaren Fläche mit einer Baugrenze. In der Teiländerung 3 
des Bebauungsplanes wurde die Baugrenze im Rahmen des Neubaus der Turnhalle 
neu festgelegt. Danach bestehen zwar im Umfeld der Bestandsgebäude noch 
Potential für bauliche Erweiterungen. Allerdings sieht das aktuelle Plankonzept eine 
Verlängerung des südlichen Gebäudetraktes vor, die die festgesetzte Baugrenze 
überschreitet. Durch die vorliegende Teiländerung 5 wird die Baugrenze auf dem 
Schulgrundstück neu festgelegt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zwischenzeitlich 
auch eine Containeranlage zur vorübergehenden Nutzung errichtet wurde. 
 
Ziel und Zweck einer erneuten Änderung des Bebauungsplanes ist es, die 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche Erweiterung der 
Schulgebäude auf dem Gelände der Grundschule Contwig-Stambach zu schaffen. 
Es handelt sich hierbei um eine Nachverdichtung der Bebauung, bei der die 
Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
betrieben werden kann. Die Voraussetzungen des § 13a BauGB liegen vor. Es 
handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung, bei die betroffene 
Grundfläche weniger als 20000 qm beträgt. 
 
Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften für das vereinfachte Verfahren 
gemäß § 13 Abs. 2 u. 3 BauGB entsprechend. Danach kann von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
werden, der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt werden sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist 
gegeben oder wahlweise die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt 
werden. 
 
 
 
 



Seite 6 von 6 
 

 

Verfahrensvermerke: 
 
 

Aufstellungsbeschluss gem.  2 Abs. 1 BauGB 02.02.2023 

  

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB 

26.06.2025 

  

Beteiligung der berührten Fachbehörden und Träger 
öffentlicher Belange mit Schreiben vom 

17.06.2025 

  

Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit durch Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, Bekanntmachung am  
Auslegung vom 
bis zum  

 
30.06.2025 

- 
31.07.2025 

  

Abwägung der Stellungnahmen   

  

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB  

  

 
 
Contwig, den  
 
 
 

 
 
 
 
Nadine Brinette 
Ortsbürgermeisterin 

 

Ausfertigung: 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen 
durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Stadtrates übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 
 
Contwig, den    

 
 
Nadine Brinette 
Ortsbürgermeisterin 

 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes  
durch öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB am 

 

 


